Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe

„Finanzen, Immobilien, Bauwesen“

Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Frau Kümmerle (Niederhofen), Herr Boger (Schwaigern), Herr Müller (MAV), Herr Pfrommer (Botenheim), Herr Reichert (Brackenheim+ AG-Einladender), Herr Schöttle (Botenheim), Herr Seemann (KVST, HN), Herr Zaiss (Güglingen),  

Die Arbeitsgruppe hat in vier Arbeitsgruppensitzungen die Themen „Immobilien, Bauwesen, Personal, Finanzen“ bearbeitet und Gedankenanstöße zusammen gefasst.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der einzelnen Sitzungen in der folgenden Reihenfolge aufgeführt: Bauwesen – Personal – Finanzen.

Wichtig war und ist den Mitgliedern des Ausschusses, dass gemachte Anregungen von den Gemeinden auf ihre Gemeindesituation hin zu überprüfen. Jede Gemeinde hat ihre Besonderheiten und von daher können die Anregungen nicht verallgemeinert werden.

Thema: Immobilien

Herr Pfrommer und Herr Zaiss stellen die Immobilien des Kirchenbezirks vor: Pfarrhäuser  ( staatl . und gemeindeeigen ), Gemeindehäuser, Kirchen.

Herr Zaiss möchte die Vernetzung mit anderen Arbeitsgruppen. Zunächst werden die gemeindeeigenen Pfarrhäuser betrachtet. Es wird vorgeschlagen, eine Empfehlung an die Gruppe „ Pfarrplan“ auszusprechen.

Wir empfehlen für kirchengemeindeeigene Pfarrhäuser, bei einem Wechsel der Pfarrstelle folgende Prüfung  durchzuführen :

1) Bleibt der Sitz des Pfarramtes im Ort/ Stadt bestehen ?

2) Wie hoch sind die lfd. Kosten  ( Energie, Renovierung )  ?

3)  Wie ist die Aussicht auf evtl. Vermietbarkeit ?

4) Wie groß ist die Pastorationsdichte ?

Bei staatlichen Pfarrhäusern sollte mit dem Oberkirchenrat Kontakt aufgenommen werden.

Das Dekanatamt wird gebeten, mit dem OKR. zu verhandeln, bzw. zu klären, was passiert bei Nichtbesetzung einer Stelle.
Wir brauchen ein Instrument um die Rentabilität eines Gebäudes zu berechnen, dabei erhoffen wir, dass uns das neue Rechnungssystem  eine Hilfe an die Hand gibt. Bei der Berechnung muss der höhere Aufwand bei denkmalgeschützten Häusern beachtet werden. 

Gemeindehäuser:

Die Kirchengemeinden werden gebeten ihre Mietpreise zu überprüfen,

außerdem werden die Gemeinden gebeten, ihre Mietpreise bzw. die Größe der Räume ins Intranet zu stellen, damit Vergleichsmöglichkeiten vorhanden sind.

Das Gremium bittet die Verwaltungsstelle ein Berechnungsschema zu erstellen ,um die Rentabilität der Häuser zu prüfen.( siehe auch neues Rechnungssystem )

Kirchen :

Bei den Kirchen sind die Heizkosten ein besonders zu beachtender Ausgabeposten. Um die Heizkosten zu senken werden die Kirchengemeinden gebeten zu überlegen ob im Winter nicht die Gottesdienste im Gemeindehaus abgehalten werden können.

Bei Renovierungen empfiehlt der Arbeitskreis folgendes: Solange die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, muss dringend überlegt werden ob renoviert werden soll. Allerdings müssen Folgeschäden beachtet werden. Die Gemeinden bzw. der Kirchenbezirk sollte sich überlegen ob in einer Gemeinde 2 Kirchen erhalten werden müssen.

Kindergärten:

Bei freiwerdenden Kindergartenräumen sollte überlegt werden , zusammen mit Kommune ( 2. Träger ) ob die Räume innerhalb der Kindergartenkonzepts an Betriebe vermietet werden können.

Grundstücke:

Der KBA wird gebeten folgendes zu prüfen:“ Kann der Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken der Kirchengemeinden oder des Kirchenbezirks der Unterhaltungsrücklage von Gebäuden zugeführt werden“ ?

Thema: Personal

Herr Reichert stellte die gesamten Personalkosten der Kirchengemeinden des Bezirkes vor. Die Gesamtkosten betragen 4  Mill. Euro, davon sind 2,9 Mill. Euro für Kindergartenpersonal und 1,1 Mill. Euro für das verbleibende Personal. Die Kindergartenkosten müssen aus der Berechnung herausgenommen werden, da diese pauschaliert sind.

Es ist wichtig festzuhalten, dass wir als Arbeitsgruppe „nur“ Empfehlungen und Hilfemittel zur Reduzierung der Personalkosten an die Gemeinden weitergeben können. Durch die Budgetierung obliegt es jeder Gemeinde wie sie ihren Haushalt finanzieren.

Die kirchliche Verwaltungsstelle (KVSt) und Mitarbeitervertretung (MAV)  bitte vor einer Wiederbesetzung oder einer betriebsbedingten Kündigung  in die Überlegungen der Gemeinden mit einbeziehen  und nicht erst während des Verfahrens. Es soll die fachl. Hilfe der KVSt/MAV  in personalrechtl. Fragen in Anspruch genommen werden.

Einrichtung eines Koordinators für Ehrenamt, evtl aus dem KGR.

Wünschenswert ist es den Verwaltungsaufwand abzuspecken. Dazu wäre jedoch auch der OKR gefordert. 

Vorschläge zur Reduzierung der Personalkosten:

Kirchenmusik:

· Die Chorproben auf 90 Minuten begrenzen. Bei längerer Probe muss der nächst höhere Satz für den Chorleiter bezahlt werden.

· Zusammenschluss mit dem örtlichen Liederkranz/Gesangverein. 

· Wegfall des (Beerdigungs-)chor oder Zusammenschluss mit den örtl. Vereinen

· Langfristig ehrenamtl. Organisten/Chorleiterdienst

· Ausbildung zum Chorleiter/Organist künftig kostenlos machen, d.h. die Dienste der Organisten/Chorleiter wären dann auch für die Gemeinden kostenlos.

· Die Ausbildung der Organisten/Chorleiter wird künftig mit ihrem Dienst verrechnet.

· Senkung der Honorarvereinbarung des Kirchenbezirkes (Hr. Seemann gibt zu Bedenken, dass es dabei evtl. zu Problemen mit der Sozialversicherung kommen könnte)

· Umstellung der festangestellten Organisten/Chorleiter auf Honorarbasis, da diese nicht an das BAT gebunden sind.

· Bezirksweiten Projektchor anbieten der ehrenamtl. geleitet wird und/oder sich selbst trägt 

Hausmeister, Reinigungskräfte, Messner:

Überlegung:
Welche Dienste können ehrenamtl. übernommen werden?



Welche Arbeit muss bezahlt werden?

· Ein ehrenamtl. Putzen ist schwer möglich wenn die Räume vermietet werden. 

· Beim ehrenamtl. Putzen sind evtl. Schäden am Mobiliar oder Boden zu bedenken

· Räum- und Streudienst sollten auf Honorarbasis gemacht werden bzw. wenn sie ehrenamtl. übernommen werden muss die Person genau benannt werden. 

· Bei Unfällen sind ehrenamtl. Mitarbeiter auch über die Berufshaftpflichtversicherung versichert wie fest angestellte Mitarbeiter. 

· Mesnervertretung (6. Sonntag/Urlaub) ehrenamtl. übernehmen. (Empfehlung bereits durch den KBA)

· Mesnerdienst könnte teilweise über die Gottesdienstzeit ehrenamtl. durch den  KGR oder andere Ehrenamtliche übernommen werden. Evtl. Verknüpfung  mit Opferzählen.

· Im Sommer (Urlaub) das Gemeindehaus schließen. Dadurch wird der Putzdienst eingespart.

· Weihnachtsbaumschmücken, Erntegaben entgegennehmen und dekorieren könnte auch ehrenamtl. übernommen werden.

· Hausmeister und Mesner sind zwei verschieden Tätigkeitsbereiche. Es wäre zu überlegen diese getrennt voneinander auszuschreiben und zu besetzten, da sie unterschiedlich vergütet werden.

· Längere Probezeit (bis zu einem halben Jahr) vereinbaren, damit man die Eignung für die Stelle besser beurteilen kann.

· Befristete Arbeitsverträge um flexibler reagieren zu können.

· KVSt soll eine Erinnerungsemail schicken um auf ein Probezeitgespräch hinzuweisen.

· Es sollten weitere Modelle entwickelt werden wie bezahlte Dienste von ehrenamtlichen Mitarbeitern übernommen werden können.

· Bevor eine Stelle neu besetzt wird, sollte die KVSt zur Beratung herangezogen werden um abzuklären welche Tätigkeiten aus einem Arbeitsbereich ehrenamtl. übernommen werden können. Im jeweiligen Arbeitsvertrag muss dies dann genau festgelegt werden. Ebenso muss der Gemeinde/rat klar sein, dass diese Tätigkeiten auch von der Gemeinde übernommen werden muss.  

Kirchenpflege und Pfarramtssekretärin:

· Es ist schwierig in diesen Berufen Tätigkeiten ehrenamtl. ausführen zu lassen, da eine Rechtsverbindlichkeit vorhanden ist.

· Bei Zusammenlegung von Kirchenpflegen und Pfarramtssekretärinnen ist nicht gespart außer die Fortbildungskosten.

· Es ist fraglich ob dadurch eine Entlastung des Pfarrers erfolgt.

· Die Vertretung wird problematisch, da bei einer Zusammenlegung die Person in mehreren Gemeinden gleichzeitig fehlt.

· Umstellung der Kirchenpflege auf KUZEA. Es müssten jedoch die vom OKR geforderten Lizenzgebühren wegfallen. Ferner sind entstehende Kosten für die Computerbenutzung der Kirchenpflege.

· Bei der Pfarramtssekretärin müsste genau betrachtet werden ob die Tätigkeit einer Sekretärin ausgeführt wird oder die einer Schreibkraft. Andere Eingruppierung.

Thema: Finanzen 

Anmerkung zum letzten Protokoll, TOP 3.   Infoergänzung MAV 

Zusammentragen der Gedanken als Impulse für Gemeinden: 

Impulse aus der 1. Sitzung nehmen wir auf: 

Sponsoring, Opferwertscheine, Gebühren, Erbschaften, Opfer und Spenden konkretisieren, Investitionen und ihre Folgekosten, Zusätzliche Einnahmequellen, vorgegebene Ausgaben z.B.Visitationen, 

- KBA hat 4/2003 einen Sponsoringbeschluss
- Je konkreter die Zweckbekanntgabe desto mehr Einnahmen
- Kirchgeld: - Projekt benennen 

   - allgemeiner Gemeindebetrag (Calw) erbitten

- Spendenpool bleibt gleich / Verteilung ? Nehmen wir Anteil?

- Fördervereine und ihre Anbindung an die Kirchengemeinde 

- Eintrittsgelder bei Veranstaltungen 

- Vermächtnisse / Erbschaften (grundsätzlich keine Aufdringliche Art) positive Beispiele

z.B. www.marburger-medien.de 

- Finanzen transparenter machen  z.B. im Gemeindebrief 

- Spender“pflege“ 

- Verkäufe (nicht verschenken) von Altmobiliar  

- Was ist wirklich notwendig und was wünschenswert ? 

- Gebet auch für Finanzen 

- Gemeinde muss Notwendigkeit erkennen 

- Brauchen wir Evang. Tagungsstätte Löwenstein ? Termin für Kirchensteuerneutralität festlegen 

- Netzwerk über Personen z.B. Kirchenpflegertreffen 

- Schwaigern Winterkirche   

- Zinslose Darlehen 

- Intranet Sammlung von Ideen und Gemeindebriefartikeln 

- Gebühren für
- Ahnenforschung
- Bestattungen Ausgetretener
- Hochzeiten Auswärtiger

Die Ergebnisse wurden einstimmig so festgestellt und wir hoffen, dass wir mit den vorgenannten Anregungen den Gemeinden und Werken einige Hilfestellungen geben konnten und wünschen für dem KBA / der Synode / den Kirchengemeinden ein gutes Weiterarbeiten.

Brackenheim, 30. September 2005

Für die Arbeitsgruppe: 

Dieter Reichert
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